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Index

19/05 Menschenrechte

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1991 §3;

FrG 1993 §17 Abs1;

FrG 1993 §19;

MRK Art8 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1998/06/05 98/21/0207 1

Stammrechtssatz

Das maßgebliche, aus der Sicht des Schutzes der ö?entlichen Ordnung (Art 8 Abs 2 MRK), einen hohen Stellenwert

aufweisende ö?entliche Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden

Vorschriften wird nicht schon dadurch gemindert, daß der Fremde sofort nach seiner unter Umgehung der

Grenzkontrolle erfolgten Einreise einen Asylantrag stellt. Dieses maßgebliche ö?entliche Interesse wird überdies

dadurch gefährdet, daß der Fremde trotz Abweisung seines Asylantrages ohne Bewilligung in Österreich geblieben ist,

und es bedarf keines zusätzlichen rechtswidrigen Verhaltens, um die Ausweisung im Hinblick auf das besagte

öffentliche Interesse als dringend geboten anzusehen.
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